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Satzung der Gemeinde Gangelt vom 12. April 2023 über die 5. Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Gangelt 

 
 
Aufgrund des § 7 Absatz 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 41 Absatz 1 
Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(SGV.NRW.2023) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Gangelt 
am 28. März 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

 
Abschnitt I 

 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Gangelt vom 12. Dezember 2012 wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 6 erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Einwohnerinnen und Einwohner, die seit drei Monaten in der Gemeinde 

wohnen, haben das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Anregungen und Beschwerden an den Rat zu wenden. 
Anregungen und Beschwerden müssen Angelegenheiten betreffen, die in den 
Aufgabenbereich der Gemeinde fallen. 

 
(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der 

Gemeinde fallen, sind vom Bürgermeister an die zuständige Stelle 
weiterzuleiten. Angelegenheiten, deren vollständige Erledigung durch 
schlichtes Verwaltungshandeln bereits erfolgt ist, sind nicht in den Rat 
einzubringen. Der Antragsteller ist über die Weiterleitung nach Satz 1 bzw. über 
die erfolgreiche Erledigung seines Begehrens nach Satz 2 zu unterrichten.  

 
(3) Eingaben von Bürgern, die  

1. weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, 
Erklärungen, Ansichten, etc.), 

2. inhaltlich mit bereits früher eingereichten Anregungen und Beschwerden 
identisch sind, 

3. den Inhalt eines Strafgesetzes erfüllen oder 
4. rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme von öffentlichen Stellen 

anzusehen sind,  
sind ohne Beratung vom Bürgermeister zurückzugeben.  

 
(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden im Sinne von Abs. 1 

bestimmt der Rat den Haupt- und Finanzausschuss.  
 

(5) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach Abs. 3 
zuständige Ausschuss hat diese inhaltlich zu prüfen. Danach überweist er sie 
an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er 
Empfehlungen aussprechen, an die die zur Entscheidung berechtigte Stelle 
nicht gebunden ist.  
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(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die den 
Gegenstand einer Anregung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 
Abs. 2, 3 GO NRW), bleibt unberührt. 

 
(7) Dem Antragsteller kann im Einzelfall aufgegeben werden, Anregungen oder 

Beschwerden in der für eine ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl 
einzureichen, sofern eine Vervielfältigung seitens der Gemeinde nicht oder nur 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand oder unverhältnismäßig hohen Kosten 
möglich wäre. Die Beratung kann in diesen Fällen bis zur Einreichung der 
notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden.  

 
(8) Der Antragsteller ist über die Stellungnahme des nach Abs. 4 zuständigen 

Ausschusses durch den Bürgermeister zu unterrichten.  
 
 
 
 

Abschnitt II 
 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung über die 5. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Gangelt wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
Gangelt, den 12. April 2023 
Gemeinde Gangelt 
Der Bürgermeister 
gez. Willems 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 03.05.2023 vollzogen. 
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Öffentliche Bekanntmachung 

der Gemeinde Gangelt 

Widmung von Verkehrsflächen 

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat mit Beschluss vom 28.03.2023 gemäß § 6 
Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Ziffer 3 des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NW. S. 1028) die nachfolgend 
genannten Verkehrsflächen dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 

Die Straßen „Pater-Raes-Straße“ (Gemarkung Schierwaldenrath, Flur 6, Flurstück 
198), „Sebastianusstraße“ (Gemarkung Breberen-Schümm, Flur 8, Flurstück 186), 
„Am Nickelsberg“ (Gemarkung Birgden, Flur 9, Flurstücke 600, 623 u. 624), „Am 
Heggeströper“ (Gemarkung Birgden, Flur 9, Flurstücke 517 und 519) und „Kalberg“ 
(Gemarkung Gangelt, Flur 35, Flurstücke 298 und 301) werden gemäß § 6 Abs. 1 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 
23.09.1995 (GV. NRW S. 1028) in der zurzeit gültigen Fassung als Gemeindestraßen 
für den öffentlichen Verkehr gewidmet. Entsprechend dem Bebauungsplan Nr. 70 
und dem Bebauungsplan Nr. 72 erfolgt eine Beschränkung der Nutzung für den 
Fußgängerverkehr für die Grundstücke Gemarkung Birgden, Flur 9, Flurstück 517 
(Am Heggeströper), und Gemarkung Gangelt Flur 35, Flurstück 301 (Kalberg).    
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 
Aachen, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 
ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 

Hinweis der Verwaltung: 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einer Klage bisher vorgeschaltete 
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten 
empfehlen wir Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit uns in Verbindung 
zu setzen. In vielen Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer 
Klage sicher behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen 
solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 

Gangelt, den 04. April 2023 

Der Bürgermeister 

gez. Willems 

Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 03.05.2023 vollzogen. 


